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50 JAHRE EU: BEKENNTNIS DER SOZIALPART-
NER ZUR EUROPÄISCHEN INTEGRATION 

Anläßlich des 50. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Ver-
träge (1957) haben die österreichischen Sozialpartner ihr Bekenntnis zur 
europäischen Integration bekräftigt. Ihre gemeinsame Deklaration ist 
umfangreicher als die „Berliner Erklärung“ und zeigt auf, in welche
Richtung sich Europa entwickeln soll.  

Von Norbert Templ, AK Wien (norbert.templ@akwien.at) 

EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Das 50-Jahr Jubiläum der EU hat die 
österreichischen Sozialpartner veran-
lasst, eine gemeinsame Erklärung zu 
den Herausforderungen Europas 
abzugeben. Auch die deutsche Rats-
präsidentschaft hat mit nicht unbe-
trächtlichem Aufwand eine Berliner 
Erklärung verabschiedet. Coverstory 
und Kommentar dieser Ausgabe 
widmen sich diesen denkwürdigen 
Ereignissen. Eine der größten Her-
ausforderungen der Europäischen 
Union für die kommenden Jahre und 
Jahrzehnte bildet die Energiepolitik. 
Florian Weikl analysiert die einschlä-
gige Debatte und bewertet die von 
der EU-Kommission gemachten Lö-
sungsvorschläge. Last but not least 
möchten wir Sie noch auf die AK-
Veranstaltung zu Bilanz und Per-
spektiven des Europäischen Rechts 
am 9.Mai, dem Europatag, hinwei-
sen. Viel Spaß beim Lesen wünscht 
wie immer 

Ihr Redaktionsteam♦ 

Seitens der österreichischen Sozial-
partnerorganisationen gibt es zahl-
reiche Stellungnahmen zum europäi-
schen Integrationsprozess. Gemein-
same, generelle Positionen der Sozi-
alpartner sind indes selten. Zuletzt 
war der 50. Jahrestag der Unter-
zeichnung der Römischen Verträge 
im März 2007 Anlass für eine ge-
meinsame Sozialpartnerdeklaration, 
die wichtige Vorgaben für die zukünf-
tige Entwicklung enthält.  Unter-
zeichnet wurde die Deklaration von 
den Sozialpartnerpräsidenten im 
Rahmen einer Pressekonferenz in 
der Österreichischen Nationalbank 
am 22. März 2007. Sie war auch 
wichtiger inhaltlicher Bestandteil der 
von Sozialpartnern in Zusammenar-
beit mit der OeNB  organisierten und 
hochrangig besetzten Konferenz zum 
Thema „Europa – Quo vadis? 50 
Jahre Römische Verträge“, die im 
Anschluss an die Pressekonferenz 
stattfand und auf reges Publikumsin-
teresse stieß.  

Welches Europa wollen die Sozi-
alpartner? 
Die Sozialpartner bekräftigen ein-
gangs ihr Bekenntnis zur europäi-
schen Integration. Sie weisen darauf 
hin, dass sich angesichts der weite-
ren Integrationsschritte ihre 1989 in 
einer gemeinsamen Stellungnahme 
abgegebene Empfehlung zum EU-
Beitritt als richtig erwiesen hat. 
Gleichzeitig sind sie sich der Defizite 
des Integrationsprozesses bewusst. 
Nicht zuletzt hat die Ablehnung des 

EU-Verfassungsvertrags in Frank-
reich und den Niederlanden ein deut-
liches Unbehagen der Bürgerinnen 
und Bürger sichtbar gemacht. Vor 
diesem Hintergrund fordern die Sozi-
alpartner eine Überarbeitung des 
Verfassungsentwurfs, der zu einer 
Stärkung der europäischen Integrati-
on und zu mehr Demokratie führt.  
  
Die Deklaration zeichnet ein gemein-
sames Bild von einem Europa der 
Zukunft. Angestrebt wird ein Europa, 
das wirtschaftliche Effizienz mit Voll-
beschäftigung und sozialer Sicherheit 
verbindet und damit das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in die 
Lösungskompetenz europäischer 
Politik wiederherstellt. Die Sozial-
partner wollen dieses Europa mitges-
talten und sehen dabei in verschie-
denen Politikbereichen einen ent-
sprechenden Handlungsbedarf.  
 
Unmißverständlich sprechen sich die 
Sozialpartner für eine Politik der Ver-
tiefung vor Erweiterung aus. Die 
Weiterentwicklung der EU droht an 
die Grenzen der Aufnahmefähigkeit 
der Union und der Akzeptanz der 
Bürgerinnen und Bürger zu stoßen. 
Die EU braucht daher ein klares 
Konzept der Aufnahmefähigkeit der 
Union. Künftige Erweiterungen mit 
erheblichen Auswirkungen auf die 
Union dürfen daher erst nach einer 
Vertiefung stattfinden. WKÖ-
Präsident Christoph Leitl bei der 
Pressekonferenz: „Aber jetzt weiter-
zudenken, wie geht`s denn jetzt in 
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der Erweiterung weiter, ohne dass 
wir vorher die Vertiefung schaffen, 
würde das Projekt Europa gefähr-
den“.  
 
Die Sozialpartner mahnen eine effi-
zientere Politik für Wachstum und 
Beschäftigung ein. Die Lissabon-
Strategie kommt nur langsam voran. 
Die Arbeitslosigkeit ist eine der größ-
ten Sorgen der Bürgerinnen und 
Bürger in Europa und wurde auch 
klar von AK-Präsident Tumpel in der 
gemeinsamen Pressekonferenz an-
gesprochen. Europa braucht daher 
verstärkte und gemeinsame Anstren-
gungen zur Förderung von mehr und 
hochwertigen Arbeitsplätzen. Dazu 
gehören aus Sicht der Sozialpartner 
gute Arbeitsbedingungen wie Mitbe-
stimmung und kollektive Interessen-
vertretung, faire Löhne, gleiche 
Chancen für Frauen und Männer, 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit, eine familienfreundli-
che Arbeitsorganisation sowie Förde-
rung des lebenslangen Lernens und 
der Möglichkeiten zur beruflichen 
Weiterbildung. 
 
Notwendig ist in diesem Zusammen-
hang aber vor allem eine verbesserte 
Ausrichtung und Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik in der EU, wozu 
auch eine verstärkte Einbindung des 
Europäischen Parlaments und der 
Sozialpartner in die europäische 
Politikgestaltung erforderlich ist.  Die 
Sozialpartner bekräftigen ihre im Jahr 
2005 in der Studie „Die makroöko-
nomische Politik der EU und die Lis-
sabon-Strategie der EU“ präsentier-
ten Empfehlungen, die unter ande-
rem  „eine verbesserte Abstimmung 
zwischen Geld- und Fiskalpolitik, die 
beide auch auf das Ziel des Wirt-
schaftswachstums ausgerichtet sein 
müssen“, beinhalten. Die in der Bei-
ratsstudie dargestellten Eckpunkte 
für die erforderliche Reform des Sta-
bilitäts- und Wachstumspakts werden 

in der Deklaration nicht direkt ange-
sprochen, gehören aber weiterhin zur 
gemeinsamen Position der Sozial-
partner. Dazu gehört u.a eine Finan-
zierungsregel, die der Bedeutung der 
Investitionen als standortverbessern-
dem, wachstumsförderndem und 
konjunkturstabilisierendem Faktor 
gerecht wird, indem etwa über den 
Konjunkturzyklus eine Kreditaufnah-
me im Ausmaß der öffentlichen In-
vestitionen erlaubt wird, ohne die 
langfristige Stabilität zu gefährden.  
 
Weiters – und in diesem Zusammen-
hang wichtig - fordern die Sozialpart-
ner eine möglichst weitgehende An-
näherung der Steuersysteme, um 
Transparenz, Vereinfachung und das 
Schließen von Steuerschlupflöchern 
zu bewirken und einem unfairen 
Steuerwettbewerb innerhalb der EU 
entgegenzuwirken.  
 
Klare Worte finden die Sozialpartner 
auch zur Binnenmarktpolitik, die in 
den letzten Jahren zu massiver Kritik 
geführt hat (siehe Dienstleistungs-
richtlinie). Gefordert wird ein Bin-
nenmarkt für die Bürgerinnen und 
Bürger. Die Binnenmarktpolitik muss 
daher zwei Aspekte erfüllen: Motor 
für Wachstum und Beschäftigung 
und ein Instrument zur Verbesserung 
der Lebensqualität in Europa sein. 
Die Sozialpartner bekräftigen gleich-
zeitig ihre Auffassung, dass Leistun-
gen der Daseinsvorsorge ein wichti-
ges Instrument zur Gewährleistung 
des sozialen und territorialen Zu-
sammenhalts sind, die von  jedem 
Staat individuell festgelegt werden 
und die erschwinglich, effizient er-
bracht und für alle zugänglich sein 
sollen.
 
Handlungsbedarf sehen die Sozial-
partner auch in der Umwelt- und 
Energiepolitik, die angesichts des 
Klimawandels zentrale Themen ge-
worden sind: Die Sozialpartner beto-

nen, dass ein hohes Umweltschutz-
niveau und eine sichere Versorgung 
mit Energie – unter entsprechender 
Berücksichtigung erneuerbarer Ener-
gie - zu erschwinglichen Preisen von 
enormer Bedeutung für die Zukunft 
der Union sind. Die Union muss den 
Ehrgeiz aufbringen nicht nur zum 
dynamischsten wissensbasierten, 
sondern auch  zum energie- und 
ressourceneffizientesten Wirtschafts-
raum der Welt zu werden. Dies wäre 
darüber hinaus ein wichtiger Beitrag 
Europas zur Bekämpfung des Kli-
mawandels.  
 
Abschließend betonen die Sozial-
partner den hohen Stellenwert der 
jungen Menschen für die Zukunft 
Europas. Sie gilt es für die europäi-
sche Idee zu gewinnen.  

Kompromisspapier mit guten An-
sätzen 
Die an die Bundesregierung gerichte-
te gemeinsame Deklaration der So-
zialpartner ist naturgemäß ein Kom-
promisspapier und ändert nichts an 
der Aktualität der von den einzelnen 
Interessenvertretungen in ihren 
Grundsatzpapieren bezogenen Posi-
tionen. Die Arbeitnehmerseite hätte 
sicherlich im makroökonomischen 
Bereich konkretere Forderungen 
formuliert und insbesondere die Wei-
terentwicklung der EU zu einer Sozi-
alunion unmissverständlich als 
Hauptziel eingefordert. Indirekt lässt 
sich diese Zielvorstellung jedoch aus 
verschiedenen Passagen der Dekla-
ration ableiten. Eindeutig kann je-
doch festgehalten werden, dass die 
Sozialpartnerdeklaration die Berliner 
Erklärung inhaltlich und umfangmä-
ßig in den Schatten stellt. ♦ 
 
Die Deklaration ist unter 
www.sozialpartner.at abrufbar.  
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+++Kommentar+++ 
BERLINER ERKLÄRUNG: VIEL LÄRM UM WENIG INHALT  

Die Annahme einer politischen Erklärung anlässlich 50 Jahre Europäische Union wurde bereits unter öster-
reichischer EU-Präsidentschaft im Juni 2006 beschlossen. Aber erst wenige Tage vor dem 25. März 2007 gab 
es einen konkreten Textentwurf. Selten gab es so viel Geheimniskrämerei um ein offizielles EU-Dokument. 
Heraus kam ein Text, der vor allem durch viele harmlose Formulierungen besticht. Nichtsdestotrotz wollen 
wir uns diesmal in Zweckoptimismus üben. 

Von Norbert Templ, AK Wien (norbert.templ@akwien.at) 
 
Gut möglich, dass die langfristigen 
Folgen der mit eineinhalb Seiten 
äußerst knapp ausgefallenen Erklä-
rung noch nicht absehbar sind. Ver-
suchen wir eine positive Interpretati-
on einiger Textpassagen.  

„Die Europäische Union gründet 
sich auf Gleichberechtigung und 
solidarisches Miteinander. Dieses 
europäische Modell vereint wirt-
schaftlichen Erfolg und soziale 
Verantwortung“  
 
Haben die Staats- und Regierungs-
chefs damit endlich zum Ausdruck 
gebracht, dass die Standortkonkur-
renz zwischen den EU-Staaten ü-
berwunden werden muss? Im EU-
internen Standortwettbewerb geraten 
Steuersätze, Löhne und diverse 
Schutzrechte unter Druck, wir erle-
ben faktisch eine innere Globalisie-
rung - besonders eindrucksvoll er-
sichtlich im Steuerwettlauf nach un-
ten. Wir interpretieren die Berliner 
Erklärung als klaren Schritt in Rich-
tung Weiterentwicklung der EU zu 
einer Sozialunion und warten auf die 
notwendigen politischen Maßnah-
men.   

„Der Gemeinsame Markt und der 
Euro machen uns stark. So kön-
nen wir die zunehmende weltweite 
Verflechtung der Wirtschaft und 
immer weiter wachsenden Wett-
bewerb auf den internationalen 
Märkten nach unseren Vorstellun-
gen gestalten“ 
Es ist auffallend, dass viele globali-
sierungskritische Bücher mit der 
Hoffnung auf Europa enden. Und 
auch der Europäischen Kommission 

ist klar, dass die Bürgerinnen und 
Bürger von der EU Schutz vor den 
negativen Auswirkungen der Globali-
sierung erwarten. Dazu bedarf es 
allerdings mehr als die Schaffung 
eines EU-Globalisierungsfonds. Die 
Gestaltung der internationalen Märk-
te – und die EU hat als größter Bin-
nenmarkt der Welt, auf den ein Fünf-
tel des Welthandels entfällt, entspre-
chendes Machtpotential zur Durch-
setzung – heißt für uns: Schaffung 
einer fairen Welthandelsordnung mit 
Sozialstandards und Kernarbeits-
normen. Wir nehmen an, dass die 
Berliner Erklärung genau in diese 
Richtung zielt.  

„Die Europäische Union lebt auch 
in Zukunft von ihrer Offenheit und 
dem Willen ihrer Mitglieder, 
zugleich gemeinsam die innere 
Entwicklung der EU zu festigen“  
 
Es war höchst an der Zeit, den struk-
turellen Konflikt zwischen Vertiefung 
und Erweiterung der Union anzu-
sprechen. Die mangelnden Fort-
schritte im Lissabon-Prozess und das 
wachsende Wohlstandsgefälle inner-
halb der EU zeigen, dass wir uns 
jetzt auf die innere Entwicklung kon-
zentrieren müssen. Erst wenn durch 
einen wirtschaftspolitischen Kurs-
wechsel für Wachstum und Beschäf-
tigung das Wohlstandsgefälle, die 
Arbeitslosigkeit und die Armutsquote 
innerhalb der EU messbar abgebaut 
und der EU-Haushalt auf eine neue 
Grundlage gestellt sind, sollten die 
nächsten Erweiterungen folgen. Wir 
gehen davon aus, dass die Berliner 
Erklärung genau diese Position fest-
schreiben wollte.   
 

Womöglich entspringt unsere wohl-
meinende Interpretation dieses be-
scheidenen Textes, der aus „Zeit-
gründen“ nur von den PräsidentInnen 
von Rat, Kommission und EU-
Parlament, Merkel, Barroso und Pöt-
tering, unterzeichnet wurde, einer 
zweckoptimistischen Grundhaltung. 
DGB-Chef Michael Sommer kritisier-
te den Text mit Recht als „kleinsten 
gemeinsamen Nenner und damit 
Ausdruck einer tiefen Legitimations-
krise“. Der Europäische Rat hätte die 
Chance verpasst, eine Vision von 
einem sozialen Europa zu entwi-
ckeln. Der Text gibt keine Richtung 
vor. Im wesentlichen gibt es aber 
zwei Formulierungen, auf die die 
Arbeitnehmerseite weiter aufbauen 
kann:  
 
• Wirtschaftlicher Erfolg und sozia-

le Verantwortung als Kennzei-
chen des europäischen Modells 

• Erneuerte gemeinsame Grundla-
ge bis 2009  

 
Aus AK-Sicht muss diese „erneuerte 
gemeinsame Grundlage“ zu einer 
Sozialunion führen – entweder durch 
Änderung der bestehenden Verträge 
oder durch eine entsprechende Ü-
berarbeitung des Verfassungsent-
wurfs. ♦ 
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50 JAHRE RÖMISCHE VERTRÄGE: BILANZ UND PERSPEKTIVEN ZUM EU-
ROPÄISCHEN RECHT 

Die AK nimmt den 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römer Verträge zum Anlass, die europäische 
Rechtsentwicklung einer fundierten Bilanz zu unterziehen. In einer juristischen Nachdenkschrift mit dem Titel 
„Bilanz und Perspektiven zum europäischen Recht“ widmen sich 27 AutorInnen einigen besonderen Heraus-
forderungen der Europäischen Integration aus Arbeitnehmersicht. Dieses Buch wird am Europatag, dem 9. 
Mai, im Rahmen einer Fachtagung präsentiert.. 

Von Alice Wagner (alice.wagner@akwien.at) und Valentin Wedl, AK Wien (valentin.wedl@akwien.at) 
 
Am 25. März 1957 setzten die höchs-
ten RepräsentantInnen der Länder 
Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg und der Nieder-
lande ihre Unterschrift unter die zent-
rale rechtliche Basis der wirtschaftli-
chen integration Nachkriegseuropas: 
den Gründungsvertrag der EWG, der 
zusammen mit dem Euratom-Vertrag 
als „Römische Verträge“ bezeichnet 
wird.  
 
Den 50. Jahrestag dieses Ereignis-
ses hat die AK zum Anlass eines 
besonderen Sammelbandes mit dem 
Titel „Bilanz und Perspektiven zum 
europäischen Recht“ genommen. In 
dieser von Alice Wagner und Valen-
tin Wedl in der Reihe „Arbeit – Recht 
– Gesellschaft“ des ÖGB-Verlags 
herausgegebenen Publikation finden 
sich Ausführungen von 27 Rechts-
wissenschafterInnen aus Österreich, 
Deutschland und den USA. Sie ha-
ben die Einladung der AK angenom-
men, ihre Sicht der Dinge zu ausge-
suchten Fragen des Gemeinschafts-
rechts zu präsentieren, die für Ar-
beitnehmerInnen von besonderer 
Bedeutung sind: Alois Birklbauer, 
Dragana Damjanovic, Nikolaus Dim-
mel, Georg Eckert, Johann Egger, 
Walter Gagwczuk, Michael Holoubek, 
Susanne Kalss, Markus Krajewski, 
Konrad Lachmayer, Michael Lang, 
Franz Leidenmühler, Brigitta Lurger, 
Verena Madner, Peter Mankowski, 
Gerda Marx, Klaus Mayr, Hans-W. 
Micklitz, Andreas Th. Müller, Lukas 
Oberndorfer, Johannes Peyrl, Jo-
hannes Pollak, Michael Reiner, Gert-
Peter Reissner, Judith Schacherrei-
ter, Werner Schroeder sowie Alexan-
der Somek nehmen zu Fragen des 
Europäischen Arbeits-, Sozial- 

Verbraucher- und Umweltrechts, zu 
Erweiterung, Demokratie, und Solida-
rität, zu Entwicklungen im Bereich 
des Binnenmarktes und der öffentli-
chen Dienstleistungen, zu Daten-
schutz- und Strafrechtsfragen sowie 
– last but not least – zum Neutrali-
tätsstatus in einer Verteidigungsuni-
on Stellung. 
 
Eine Auswahl der Beiträge wird am 
Europatag, dem 9. Mai, durch ihre 
jeweiligen AutorInnen präsentiert 
werden, die darüber hinaus zu Dis-
kussionen zur Verfügung stehen 
werden (siehe nachstehendes Ta-
gungsprogramm).   

Von Römischen Verträgen, nack-
ten Tatsachen und naheliegenden 
Vermutungen 
In der Präambel zum EWG-Vertrag 
erklärten sich die Gründungsstaaten 
„[...] entschlossen, durch diesen Zu-
sammenschluß ihrer Wirtschaftskräf-
te Frieden und Freiheit zu wahren 
und zu festigen [...]“ und verankerten 
damit  gleichsam die Glücksformel 
des europäischen Einigungswerkes: 
Friede und Freiheit durch ökonomi-
sche Integration. Dies ist viel, unge-
mein viel sogar, wenn man sich die 
blutige und leidvolle Geschichte Eu-
ropas vergegenwärtigt. Dennoch 
haften dem Einigungsprozess bis 
hinein in die Gegenwart auch gravie-
rende Mängel an. Vordergründig 
betrachtet konnte offensichtlich die 
Begeisterung der Eliten noch nicht in 
vollem Maße auf die Menschen über-
tragen werden. Neben eher mäßigen 
Eurobarometerumfragen1 zeigt sich 
dies in dramatischer Form an nieder-
schmetternden Referenden wie etwa 
anlässlich der gescheiterten Ratifika-

tion des Verfassungsvertrages in 
Frankreich und den Niederlanden. 
 
Aus Arbeitnehmersicht ist der Ein-
druck nicht zu leugnen, dass der 
vordergründige Mangel an Akzeptanz 
– unbeschadet weiterer ausschlag-
gebender, zum Teil auch national 
bedingter Ursachen – jedenfalls auf 
einen zentralen weiteren Mangel 
zurückgeführt werden kann. Die nach 
wie vor in Geltung befindliche euro-
päische Glücksformel „Je mehr an 
wirtschaftlicher Integration, umso 
größer Friede und Freiheit“ ist kein 
Allheilmittel: Der ökonomischen In-
tegration fehlt die soziale Komponen-
te. Die Wirtschafts- und Währungs-
union ist unvollständig, wenn sie 
nicht gleichzeitig eine Sozialunion ist.  
 
Mit diesem Befund sollen indes nicht 
die Errungenschaften des Gemein-
schaftsrechts entwertet werden, zu-
mal in einigen Fällen – allen voran 
durch eine beherzte Judikatur des 
Europäischen Gerichtshofs – die 
europäischen ArbeitnehmerInnen 
Sternstunden erleben durften. Zu 
nennen ist hier sicherlich die Rechts-
sache Francovich, worin der EuGH 
italienischen ArbeitnehmerInnen 
Schadenersatz zuerkannte, nachdem 
sie aufgrund der legislativen Säumnis 
Italiens um ihre Ansprüche aus der 
Insolvenz-RL gekommen wären. 
Nicht zu vergessen ist auch das Ur-
teil im Fall Defrenne II, worin der 
Gerichtshof das Entgeltgleichheits-
gebot (Art 141 EG) als sozialpoliti-
sche Vorschrift etablierte und es 
damit aus seinem historischen wett-
bewerbsorientierten Korsett emanzi-
piert hat. Doch selbst wenn in verein-
zelten Rechtsbereichen – ganz be-
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sonders im Gleichbehandlungsrecht 
– das Gemeinschaftsrecht Phäno-
menales erreichte, so wird dem eine 
Handelsangestellte, die nach dem 
Prinzip „Beschäftigung nach Bedarf“2 
irgendwo in der Union angestellt 
wird, nur wenig abgewinnen können. 
Sie müsste vom Gemeinschaftsrecht 
in Erfahrung bringen, dass sie da-
durch trotz der unplanbaren Beschäf-
tigungssituation weder als Frau noch 
als Teilzeitbeschäftigte diskriminiert 
werde.Dieses Urteil im Fall Wippel ist 
ein Hinweis darauf, dass die Rechts-
entwicklung aus Arbeitnehmersicht 
eben insgesamt als „durchwachsen“ 
zu betrachten ist. Während die Fort-
entwicklung hin zu arbeitsrechtlichen 
Mindeststandards im Wege der Ge-
setzgebung in den letzten Jahren 
massiv ins Schwächeln geraten ist, 
hat es auch die Rechtsprechung 
zunehmend verabsäumt, Impulse zur 
sozialen Integration im gesmaten 
Unionsgebiet zu setzen. 
 
Wer die Menschen für Europa be-
geistern will, der muss die Menschen 
in ihrer Lebenssituation begreifen 

und erreichen. Es sind heute nicht 
mehr jene Menschen, die aus den 
Trümmern des Faschismus und 
zweier Weltkriege heraus für das 
Miteinander gewonnen werden müs-
sen. Es sind die EuropäerInnen des 
21. Jahrhunderts, die in Zeiten sozia-
len Rückbaus, prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse und im Lichte des 
steigenden Konkurrenzdrucks davon 
überzeugt werden müssen, dass 
ihnen Europa und seine Rechtsord-
nung die Bewältigung des härter 
gewordenen Arbeits- und Lebensall-
tags leichter macht. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Ein-
schätzung versucht sich das Sam-
melwerk „Bilanz und Perspektiven 
zum europäischen Recht“ der be-
sonderen Rolle des europäischen 
Rechts zu widmen: Welche Bilanz 
kann hierüber aus Sicht der Arbeit-
nehmerInnen und VerbraucherInnen 
anlässlich des 50-jährigen Bestehens 
des E(W)G-Vertrags tatsächlich ge-
zogen werden? Welche Problemfel-
der haben sich ergeben? Und ganz 
besonders: Welche rechtspolitischen 

Lösungsansätze und Perspektiven 
lassen sich aufzeigen? – auch und 
vor allem, damit Politik und Recht 
einen Beitrag dafür zu leisten vermö-
gen, dass die Akzeptanz für Europa 
unter den Menschen erhöht werden 
kann.  

Anmerkungen: 
1 Nach einer Eurobarometer-Umfrage vom 
Herbst 2006 halten zuletzt gerade 36% der 
österreichischen Bevölkerung die EU-
Mitgliedschaft „für eine gute Sache“, womit 
Österreich gerade noch vor dem Vereinigten 
Königreich (mit 34% Zustimmung) lediglich an 
vorletzter Stelle des Rankings liegt. Abgese-
hen von Irland (78%) und den BENELUX-
Ländern (69% bis 74%) ist die Zustimmungs-
rate zur „guten Sache“ aber insgesamt mäßig. 
Im Durchschnitt aller (damaligen 25) Mitglied-
staaten liegt sie gerade bei 53%. Siehe auch 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/
eb66/eb66_highlights_de.pdf
2 Dabei wird auf Grundlage eines Rahmenver-
trags Ausmaß und Ausgestaltung der Arbeits-
zeit von Fall zu Fall „einvernehmlich“ festge-
legt. 
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EUROPÄISCHE ENERGIEPOLITIK: GROßE HERAUSFORDERUNGEN, UM-
STRITTENE VORSCHLÄGE 

Die Europäische Energiepolitik steht vor großen Herausforderungen. Die Liberalisierung der Märkte für Strom 
und Gas hat nicht zu mehr Wettbewerb und zu den erhofften positiven Effekten für VerbraucherInnen und 
ArbeitnehmerInnen geführt. Die Verteuerung der Energieträger und der Klimawandel stellen die EU-
Energiepolitik vor große Herausforderungen. Die EU-Kommission reagiert darauf mit Vorschlägen wie dem 
Ownership-Unbundling, das für hitzige Diskussionen sorgt. Im Folgenden wird auf Basis eines von ÖGB, 
GdG, GPA-DJP, GMTN und AK gemeinsam erarbeiteten Positionspapiers eine Analyse des fraglichen Ener-
giepaket unternommen. 

Von Gunda Kirchner (gunda.kirchner@akwien.at) und Florian Weikl, AK Wien (florian.weikl@akwien.at) 
 
Energiepolitische Herausforde-
rungen 
Die europäische Energieversorgung 
der letzten Jahre ist geprägt von 
Liberalisierung, Kapazitätsstagnation, 
Investitionskürzungen, begleitet von 
enormen Preisvolatilitäten und ho-
hem Beschäftigungsrückgang. 
Gleichzeitig steigt der Strombedarf 
um 2 bis 3% jährlich an. EU-weit ist 
mit einem Investitionsbedarf in der 
Höhe von 600 GW Leistung für neue 
Kraftwerke (= rund 2.000 Donau-
kraftwerke) zu rechnen. Die Import-
abhängigkeit von Erdgas beträgt 
2030 geschätzte 84 % (dzt. rund 
57%), bei Erdöl 93 % (dzt. 82 %). 
Es ist jedoch nicht nur die „techni-
sche Herausforderung“ der europäi-
schen Energieversorgung zu lösen, 
vielmehr sind die den Arbeitnehme-
rInnen bzw. KonsumentInnen ver-
sprochenen Wohlfahrtseffekte bisher 
in kaum einem Bereich realisiert 
worden. Nutznießer dieser Politik 
waren in erster Linie multinationale 
Unternehmen, die trotz steigender 
Gewinne in großem Stil Arbeitsplätze 
abbauten und Energiepreiserhöhun-
gen durchführten. 
Vor dem Hintergrund dieser Erfah-
rungen sind zukünftig beabsichtigte 
Liberalisierungsmaßnahmen auf 
ihren Nutzen für das europäische 
Sozialmodell und auf die Verträglich-
keit für die nationalstaatliche Sozial- 
und Beschäftigungspolitik genau zu 
prüfen. Umso wichtiger ist es, dass 
die künftig zu treffenden Maßnahmen 
für eine sozial, wirtschaftlich und 
ökologisch nachhaltige, in sich konsi-
stente, integrierte Energiepolitik ste-
hen. 

Die Verbesserung der Beschäfti-
gungslage - also die Schaffung von 
mehr und qualitativ besseren Ar-
beitsplätzen und die spürbare Sen-
kung der Arbeitslosigkeit, betriebliche 
Aus- und Weiterbildung müssen im 
Mittelpunkt energischer Anstrengung 
der nationalen Regierungen und der 
gesamten EU stehen. Lohn- und 
Sozialdumping muss unterbunden 
und der Schutz für die KonsumentIn-
nen weiterhin gewährleistet werden. 
Um die Lissabonziele für Beschäfti-
gung und Wachstum erreichen zu 
können, müssen diese Ziele auch für 
den Energiesektor Gültigkeit haben. 
Insbesondere eine qualitativ hoch-
wertige, von Versorgungssicherheit 
geprägte, Energiepolitik sichert 
nachhaltig den Wirtschaftsstandort 
Österreich. 

Oberste Priorität hat die Versor-
gungssicherheit  
EU-Kommission, Rat und Parlament 
haben die Versorgungssicherheit im 
künftigen EU-Rechtsrahmen als o-
berstes Prinzip zu verankern. Die 
bisherige wettbewerbsorientierte 
Energiepolitik hat sehr anschaulich 
die Versorgungsprobleme aufgezeigt 
(zB Blackout November 2006).  
Zudem wird Europa als rohstoffarmer 
Kontinent in den nächsten Jahrzehn-
ten den Großteil seines Energiebe-
darfs unter verschärften globalen 
Bedingungen importieren müssen. 
Damit wird die Abhängigkeit von nur 
einigen wenigen Ländern noch weiter 
steigen. Versorgungssicherheit be-
dingt folglich ausreichende Voraus-
schau, Planung und die Realisierung 
von Investitionsprojekten sowohl in 
Netze als auch Erzeugungskapazitä-

ten. Das kann nur durch ausreichen-
de gesetzliche und regulatorische 
Initiativen sichergestellt werden. 

Bekenntnis zu öffentlichem Eigen-
tum - Nein zum Ownership Un-
bundling 
Die Konzepte Ownership Unbundling 
als auch der Vorschlag eines „unab-
hängigen Netzbetreibers“ sind aus 
rechtlicher, technischer und finanziel-
ler Sicht abzulehnen weil: 
 
1. die langfristige Substanzerhal-

tung von Infrastruktur und somit 
die Qualität der Versorgungssi-
cherheit nicht länger gewährleis-
tet ist. 

2. die nötige technische Kooperati-
on zwischen Netz und Erzeu-
gung gefährdet ist. (Das Netz 
funktioniert nur einwandfrei und 
ohne Frequenzstörungen, wenn 
in sekundengenauer Abstim-
mung zum Verbrauch ausrei-
chend Strom ins Netz einge-
speist wird.) 

3. eigentumsrechtliche Entflechtung 
die Oligopolbildung bis hin zur 
Privatisierung der Unternehmen 
verstärkt. 

4. eine weitergehende Entflechtung 
erhebliche Mehrkosten bringt, die 
letztlich die KonsumentInnen (In-
dustrie und Haushalte) zu tragen 
haben. 

Dem Argument, damit würde der 
Anreiz erhöht, in die Netzinfrastruktur 
zu investieren, kann inhaltlich nicht 
gefolgt werden. Gerade in Österreich 
zeigt die lange Geschichte des Vor-
habens, den 380 kV-Ring zu schlie-
ßen, dass Investitionen in das Über-
tragungsnetz bislang an anderen 
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Problemstellungen als am fehlenden 
Wettbewerb scheiterten. 
Vielmehr erfordern Fragen der Ver-
sorgungssicherheit, die Wahrung der 
öffentlichen Interessen sowie volks-
wirtschaftlicher Gesichtspunkte – wie 
z.B. die Möglichkeit, eine europäi-
sche Energiepolitik koordinieren zu 
können - auch in Zukunft den Be-
stand des mehrheitlich öffentlichen 
Eigentums im Energiebereich. Nur 
dann ist eine ausreichende Re-
Investition in Infrastruktur langfristig 
gewährleistet. 

Regulierung 
Regulierung darf auf keiner Ebene 
zum Selbstzweck werden, sondern 
muss in die demokratische Verant-
wortung und Kontrolle einbezogen 
werden. Der Regulator hat im Rah-
men einer langfristig festgelegten 
Planung eine auch über Wettbe-
werbsgesichtspunkte hinausgehende 
volkswirtschaftliche Verantwortung 
wahrzunehmen und längerfristige 
Strategien und Investitionspläne zu 
berücksichtigen. Das Legal-
Unbundling bietet ausreichend 
Transparenz für Kontrolle und recht-
liche Möglichkeiten für Regulator und 
Kartellbehörde bei festgestelltem 
Missbrauch.  

Sicherstellen von Qualitäts- und 
Sozialstandards 
Energie- bzw Energienutzung muss 
für Bevölkerung und Wirtschaft lang-
fristig leistbar bleiben und auf qualita-
tiv hohem Niveau sichergestellt wer-
den. Dieses zentrale Element einer 
langfristigen, auf Versorgungssicher-
heit ausgerichteten Politik muss auch 
den sozialen Ausgleich beinhalten. 
Für die qualitativ hochwertige Ener-
gieversorgung ist die Situation der 
Beschäftigten maßgeblich. Nur mit 
einer ausreichenden Anzahl an quali-
fizierten MitarbeiterInnen kann das 
Funktionieren des Binnenmarktes für 
Energie gewährleistet sein. Der 
durch die Liberalisierung induzierte 
Beschäftigungsabbau ist mit Know-
how Verlust verbunden,  sowohl in 
den Energieunternehmen selbst, als 
auch auch in der Zulieferindustrie. 
 
Die Energieversorgung muss den 
Bestimmungen der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes der Be-
schäftigten entsprechen – die künfti-
gen europäischen Regelungen soll-
ten die diesbezüglichen Bestimmun-
gen zum Schutz der ArbeitnehmerIn-
nen ausdrücklich bekräftigen. 
Der soziale Dialog soll auch in Zu-
kunft auf allen Ebenen weitergeführt 
und ausgebaut werden. 

Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien 
Bei der Energieversorgung und E-
nergieaufbringung geht es auch um 
die Bewältigung des Klimawandels 
(Reduktion von CO2-Emissionen). 
Die AK unterstützt daher Maßnah-
men, die zu mehr Energieeffizienz 
und zur Vergrößerung des Potenzials 
effizienter erneuerbarer Energiequel-
len (z. B. thermische Sanierung, 
Energie-Effizienz-Maßnahmen, Was-
serkraft, hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplung, Fernwärme,  emissions-
freie Kohletechnologien) führen. 
 
Eine massive Aufstockung der Res-
sourcen für Forschung und Entwick-
lung im Energiebereich ist unbedingt 
notwendig. Um die Sicherheit der 
Energieversorgung zu verbessern 
und die Treibhausgasemissionen zu 
verringern, hat die EU vorgeschla-
gen, zusätzlich zur ursprünglichen 
Steigerung des Marktanteils von 
Biokraftstoffen bis 2010 auf 5,75 % 
nunmehr eine Verdoppelung auf 10 
% bis 2020 herbeizuführen. Abgese-
hen vom Realitätsgehalt ist anzu-
merken, dass der Einsatz von Bio-
kraftstoffen zu den teuersten Klima-
schutzmaßnahmen überhaupt ge-
hört. Einen höheren und günstigeren 
Beitrag zu Klima und Beschäftigung 
können der verstärkte Einsatz von 
Fernwärme und Wärmedämmungs-
maßnahmen leisten. 
 
Der richtige Ansatz zur Bewältigung 
der Herausforderung Energieversor-
gung und Klimaschutz z.B. im Ver-
kehrssektor wäre eine Strategie, die 
mehrere Ziele verfolgt: Reduktion 
des Treibstoffverbrauchs von 
PKWs/LKWs, eine massive Verlage-
rung des Gütertransports auf Schie-
ne und Wasserstraßen sowie Absi-
cherung und Ausbau des Bahn-
Personenverkehrs. Gleichzeitig sind 

durch entsprechende Investitionen in 
die Verkehrsinfrastruktur hohe Be-
schäftigungseffekte erzielbar, wobei 
auch den Mobilitätsbedürfnissen der 
BürgerInnen nachhaltig nachgekom-
men wird. 

Ausblick 
Die Europäische Kommission (Gene-
raldirektionen TREN und COMP) hält 
an dem Vorschlag einer eigentums-
rechtlichen Teilung der Energieun-
ternehmen zwischen Netz und Er-
zeugung bzw. Vertrieb fest. Die 
Kommission stützt ihre Argumentati-
on auf die von ihnen erhobene Sek-
toranalyse, die allerdings im Detail 
viele unbeantwortete Fragen aufwirft. 
Der politische Druck auf die Europäi-
sche Kommission ist derzeit sehr 
groß. Beim letzten Energiegipfel 
haben sich Deutschland, Frankreich 
und unter anderem Österreich dezi-
diert gegen die geplante Enteignung 
der Energieunternehmen durch die 
Europäische Union ausgesprochen. 
Politische Insider in Brüssel befürch-
ten derzeit allerdings, dass dem Wil-
len der Kommission in dieser Frage 
kein Druck standhalten kann. Zu 
groß ist die wohl nur ideologisch zu 
nennende Überzeugung, dass Ow-
nership Unbundling alle Probleme 
des Binnenmarktes und des man-
gelnden Wettbewerbes im europäi-
schen Energiemarkt in den Griff be-
kommt. 
 
Fazit: Ownership Unbundling 
kommt!  
Die Kommission wird das Packet 
nicht wie geplant im Sommer son-
dern aller Wahrscheinlichkeit nach im 
Frühherbst präsentieren. Momentan 
werden im Parlament Berichterstatter 
nominiert. Sie sollen über die Ent-
wicklungen zum 3. Liberalisierungs-
paket berichten. Voraussichtlich wird 
das 3. Liberalisierungspaket im Sep-
tember im Plenum behandelt. Es 
mehren sich Anzeichen für ein erstes 
Dossier zur Energiestrategie der 
Kommission im Juni. 
 
Das Konzept Ownership Unbundling 
wird auf jeden Fall enthalten sein. Es 
wird von mehreren Experten vermu-
tet, dass dies vorerst für die Übertra-
gungsnetzbetreiber gelten soll. Auch 
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müssen nationale Unterschiede be-
rücksichtigt werden. Immerhin haben 
bereits 13 europäische Länder Netz, 
Vertrieb und Erzeugung völlig ent-
flechtet. In keinem der 13 Länder 
kann aber der Schluss gezogen wer-
den, dass Ownership Unbundling zu 
mehr Wettbewerb führt bzw. die Qua-
lität und die Energiepreise Verände-
rungen unterworfen sind. Es gibt 
weiterhin keine detaillierten Aussa-
gen bzw. Fakten wie ein Unbundling 
umgesetzt werden kann. Die Frage 
der Enteignung wurde völlig außen 
vor gelassen. 

Das ISO (Independent System Ope-
rator) Modell, dass in den ersten 
Papieren beschrieben wurde, könnte 
als mögliche Alternative zum Ow-
nership Unbundling gelten. Experten 
forcieren diese Alternative und arbei-
ten zurzeit an einem Modell „RSO“ 
(Regional System Operator). Es soll 
hierbei zu mehr Transparenz und 
Marktintegration kommen und somit 
die Idee der Kommission befriedigt 
werden. 
 
Ein weiterer strittiger Punkt ist die 
angedachte Stärkung der Regulato-
ren. Hier gibt es noch keine konkre-

ten Maßnahmen. Auch herrscht im-
mer noch Ungewissheit und Dissens 
bei den Fragen des Infrastrukturaus-
baus und der Interkonnektoren auf 
Seiten der Netzbetreiber. Die vor-
herrschende Unruhe verzögert weiter 
die in Europa und Österreich nötigen 
Investitionen in Netze und Kapazitä-
ten. 
 
Mit welchem Konzept die Europäi-
sche Union den sichtbaren Proble-
men am Energiemarkt entgegenwir-
ken will, bleibt also weiterhin eine 
spannende Frage. ♦ 
 
 

 
 
NEUE EU-REGIONALPOLITIK: NACHFOLGE FÜR INTERREG LÄUFT AN 

Die europäische Regionalpolitik gestaltet ihre grenzüberschreitenden Förderprogramme neu. Die bisherige 
Gemeinschaftsinitiative INTERREG wurde in der Finanzperiode 2007-2013 zu einem eigenen Strukturfonds-
Ziel mit dem sperrigen Namen „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - oder auch Ziel 3 genannt - aufge-
wertet. Auch hier gibt es wieder mehrere Ausrichtungen und EU-weite Netzwerkprogramme. Thematisch ha-
ben sich auch in dem Bereich der Regionalpolitik die Programmaktivitäten stärker an den Zielen der Strate-
gien von Lissabon und Göteborg auszurichten.       

Von Elisabeth Beer, AK Wien (elisabeth.beer@akwien.at) 
 
Stärkung der Grenzregionen 
Das Ziel „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ besteht in der Stär-
kung der grenzübergreifenden Zu-
sammenarbeit durch gemeinsame 
lokale und regionale Initiativen (bisher 
INTERREG IIIA), in der Stärkung der 
transnationalen Zusammenarbeit in 
Gestalt von den Prioritäten der Ge-
meinschaft entsprechenden Aktionen 
zur interregionalen Raumentwicklung 
(bisher INTERREG IIIB) sowie durch 
Vernetzung und den Austausch von 
Erfahrung auf der geeigneten territo-
rialen Ebene bei der interregionalen 
Zusammenarbeit (bisher INTERREG 
IIIC). Hiefür stehen in der europäi-
schen Regionalpolitik für die Pro-
grammperiode rund 7,75 Mrd € zur 
Verfügung. Dies sind 2,52 % der Regi-
onalfonds-Mittel. Die Förderprogramme 
werden ausschließlich aus EFRE-
Mittel gespeist. Rund drei Viertel der 
Mittel entfallen auf die Förderung der 
grenzübergreifenden und ein Fünftel 
auf die transnationale Zusammenar-
beit. Die Gemeinschaft kofinanziert 

die Ziel-3-Projekte mit bis zu 85 % 
der Projektkosten, wenn Projektpart-
ner neue Mitgliedsländer sind.      
 
Entsprechend der indikativen Auftei-
lung der Verpflichtungsermächtigun-
gen für das Ziel 3 kann Österreich bis 
zu 256,6 Mio € an Gemeinschaftsmit-
tel abrufen. Ein Großteil der Mittel, 
nämlich knapp 224 Mio € sind für 
Cross-Border-Aktivitäten reserviert. 
Die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit von österreichischen 
Grenzräumen (dies sind alle Bundes-
länder) mit den Nachbarregionen soll 
den gegenseitigen Nutzen der 
Grenzgebiete verstärken. Mit der 
Umsetzung gemeinsamer Entwick-
lungsstrategien soll das Entstehen 
grenzübergreifender wirtschaftlicher 
und sozialer "Pole" gefördert werden. 
In diesem Programm konnte die Ge-
werkschaftsbewegung ua wichtige 
Projekte zur Begleitung der EU-
Erweiterung wie den Interregionalen 
Gewerkschaftsrat (IGR) kofinanzie-
ren. Thematische Schwerpunkte sind 

gemäß der EFRE-Verordnung Inno-
vation, Umwelt, Zugänglichkeit und 
nachhaltige Stadtentwicklung. Für 
transnationale Kooperationen stehen 
wiederum 32,7 Mio € zur Verfügung. 
Österreich wird sich an drei der sie-
ben Kooperationsräumen beteiligen: 
„Alpine Space II“, „Central-Europe“ 
und „South-East-Europe“. In den 
Programmen sollen schwerpunktmä-
ßig Projekte umgesetzt werden, die 
so genannten Prioritätsachsen ent-
sprechen. Für „Alpine Space“ werden 
dies zB Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität des Alpenraums, Erreich-
barkeit und Anbindungsqualität sowie 
Umwelt und Risikoprävention sein.         
 
Mit INTERREG IVC werden auch 
weiterhin interregionale Kooperatio-
nen gefördert. Für Österreich sind 9 
Mio € in der laufenden Programmpe-
riode reserviert. Auch dieses Pro-
gramm wurde unter die Lissabon-
Agenda gestellt und hat gegenüber 
dem Vorläuferprogramm noch weitere 
Änderungen erfahren: Neben den 
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bisherigen „individuellen Projekten“, 
die die Kooperationspartner aus den 
Mitgliedstaaten einreichen, soll es 
jetzt den neuen strategieorientierten 
Projekttyp „Fast-Track-Actions“ ge-
ben. Dieser wird top-down von Seiten 
der Kommission eingesetzt und soll 
die Effizienz des Programms in Hin-
blick auf Gemeinschaftszielerrei-
chungen stärken. Darüber hinaus 
wird die Programmabwicklung in Zu-
kunft zentral erfolgen. Bisher haben 
die kooperierenden Partner teilweise 
parallel die Programme eingereicht 
und abgewickelt, was einen großen 
administrativen Aufwand bedeutete. 

Administrative Vereinfachung 
Grenzüberschreitende Zusammenar-
beit über Sprach-, Kultur- und Verwal-

tungsstrukturgrenzen hinweg - und 
das noch mit mehreren Partnern! - ist 
nicht leicht zu organisieren, ge-
schweige denn erfolgreich durch zu 
führen. Dies hat sich in der vergan-
genen Programmperiode immer wie-
der gezeigt. Der Aufwand für das 
Projektmanagement wurde in der 
Vergangenheit öfters unterschätzt. 
Erschwerend hinzu kamen auch noch 
komplizierte Vorschriften der Europä-
ischen Kommission, wie die Projekte 
abzuwickeln sind. In den neuen Pro-
grammen konnten Vereinfachungen 
im Prozedere erreicht werden. Auch 
die gesammelten Erfahrungen ma-
chen Folgeprojekte leichter. Unter-
stützend wurde der Europäische Ver-
bund für territoriale Zusammenarbeit 
(EVTZ) geschaffen. Dieser soll die 

grenzüberschreitende, transnationale 
und interregionale Zusammenarbeit 
stärken und fördern. Dieses neue 
Instrument für die Zusammenarbeit 
ermöglicht es, kooperative Verbünde 
zu gründen, die mit Rechtspersön-
lichkeit ausgestattet sind. Auf die 
EVTZ soll fakultativ zurückgegriffen 
werden. 
 
Die Programme zur Umsetzung des 
Ziel 3 sind derzeit im Stadium der 
Einreichung bei der Europäischen 
Kommission. In zahlreichen Veran-
staltungen wird im Sommer der Kick-
off für die einzelnen Programme er-
folgen. Mit den ersten Ausschreibun-
gen ist erst mit Herbst 2007 zu rech-
nen.♦

HOCHWERTIGE ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGEN FÜR ALLE 
Unterzeichnen Sie die Petition an die EU-Kommission! 

Die Arbeiterkammer Wien unterstützt die Initiative „Hochwertige Öffentliche Dienstleistungen für Alle“. 
Hierbei handelt es sich um eine europaweite Kampagne des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) 
und seiner angeschlossen Gewerkschaftsbünde und Gewerkschaften darunter auch der Österreichischer 
Gewerkschaftsbund (ÖGB) und die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GdG). 

Öffentliche Dienstleistungen  sind aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen unverzichtbar und für den 
Zusammenhalt der Regionen in Europa notwendig. Sie müssen eine hohe Qualität haben und für Alle zu-
gänglich sein. Bislang wurden nur die Privatisierung und Liberalisierung der öffentlichen Dienstleistun-
gen diskutiert (besonders in Bereichen wie Energieversorgung, Post und Telekommunikation). Es wird 
Zeit für andere Lösungen! 

Daher fordern wir die EU-Kommission auf, europäische Gesetzesinitiativen für die öffentlichen Dienstleis-
tungen auf den Weg zu bringen, um 

• dem Allgemeininteresse bei öffentlichen Dienstleistungen Vorrang zu verschaffen  

• sicher zu stellen, dass jede(r) Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen hat  

• öffentliche Dienstleistungen zu stärken und damit die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger zu 
garantieren  

• mehr Rechtsicherheit zu schaffen, damit öffentliche Dienstleistungen langfristig erhalten und ent-
wickelt werden können  

• öffentlichen Dienstleistungen eine stabile rechtliche Basis zu geben und sie so vor ideologisch 
motivierten Angriffen im Namen des „freien Marktes“ zu schützen 

Informieren Sie sich und unterstützen Sie aktiv die Petition für europäische Gesetzesinitiativen zum 
Schutz der öffentlichen Dienstleistungen. Die Frist zur Abage von Unterstützungserklärungen endet am 
22. Mai 2007.  
 
UNTERSTÜTZEN AUCH SIE DIE INITIATIVE
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+++Neues vom EuGH+++ 
DISKRIMINIERT DAS ÖSTERREICHISCHE KINDERBETREUUNGSGELDGE-
SETZ UNIONSBÜRGER/INNEN ANDERER MITGLIEDSTAATEN? 

In einem aktuellen Vorabentscheidungsverfahren hat das Oberlandesgericht Innsbruck dem Europäischen 
Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob Zeiten des Bezuges von Familienleistungen in einem Mitgliedstaat für 
die Berechtigung zum Bezug einer vergleichbaren Leistung in einem anderen Mitgliedstaat gleich zu behan-
deln sind wie eigene Bezugszeiten. 
 
Das österreichische  Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) sieht vor, dass sich der Anspruch auf Kinderbetreuungs-
geld über die Vollendung des 30. Lebensmonates des Kindes hinaus verlängert, wenn auch der zweite Elternteil 
Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nimmt. Der Anspruch verlängert sich um den Zeitraum der Inanspruchnahme des 
Kinderbetreuungsgeldes durch den zweiten Elternteil, maximal jedoch bis zum 36. Lebensmonat des Kindes. Mit 
anderen Worten kann ein Elternpaar bis zum dritten Lebensjahr des Kindes, also ein halbes Jahr länger, Kinder-
betreuungsgeld beziehen, wenn sich beide Elternteile der Betreuung des Kindes widmen. Sinn und Zweck dieser 
Regelung ist es, Vätern einen finanziellen Anreiz zu geben, sich vermehrt um die Kindesbetreuung zu kümmern. 
 
Im konkreten Ausgangsfall tat dies ein österreichischer Vater und ließ sich von Seiten seines österreichischen 
Dienstgebers für die ersten viereinhalb Lebensmonate seiner Tochter karenzieren. Er zog während dieser Zeit zu 
seiner Lebensgefährtin nach Deutschland, die dort weiter berufstätig war. Da die Familie während dieser 4,5 Monate 
in  Deutschland wohnhaft war, bezog der Vater das deutsche Erziehungsgeld, eine analoge Leistung zum österrei-
chischen Kinderbetreuungsgeld. Im Anschluss daran ging die Mutter in Karenz und die Familie übersiedelte nach 
Innsbruck, wo die Mutter aufgrund des Familienwohnortes und der wieder aufgenommenen Beschäftigung des Va-
ters in Österreich einen Anspruch auf das österreichische Kinderbetreuungsgeld erwarb, das ihr von der Tiroler Ge-
bietskrankenkasse bis zum 30. Lebensmonat des Kindes ausbezahlt wurde. Ihr Antrag auf Verlängerung des Bezu-
ges um jene 4,5 Monate, in denen ihr Lebensgefährte sich um die Betreuung der Tochter kümmerte, wurde mit der 
Begründung abgelehnt, er habe in dieser Zeit kein österreichisches Kinderbetreuungsgeld, sondern deutsches Er-
ziehungsgeld bezogen, das für die Verlängerung nicht angerechnet wird.  
 
Der EuGH hat nun zu beurteilen, ob es aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht erlaubt ist, als Voraussetzung für die 
volle Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes ausländische Bezugszeiten außer Acht zu lassen. Nach Ansicht der 
AK stellt dies eine mittelbare Diskriminierung von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten dar. Eine solche indi-
rekte Diskriminierung ist insbesondere bei Anwendung der Familienbetrachtungsweise, die der EuGH bei Familien-
leistungen in grenzüberschreitenden Fällen vorschreibt, gegeben. Aus Sicht der gesamten Familie ergibt sich in 
diesem Fall nämlich eindeutig eine Diskriminierung gegenüber einer ausschließlich in Österreich lebenden Familie. 
Solche Diskriminierungen verbietet nicht nur die EG-Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit (VO 1408/71/EWG), sondern auch der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz des Art 12 EG in Verbin-
dung mit Art 18 EG. Gemäß dieser Bestimmung hat jeder Unionsbürger das Recht, „sich im Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten“. Eine nationale Regelung wie jene des österreichischen KBGG be-
nachteiligt die Mutter allein deswegen, weil ihr österreichischer Lebensgefährte seine Freiheit, sich in einen anderen 
Mitgliedstaat zu begeben und sich dort aufzuhalten, wahrgenommen hat. Es liegt unseres Erachtens somit auch 
eine Beschränkung der Freiheiten vor, die Artikel 18 EG jedem Unionsbürger verleiht. ♦    
     Domenico Rief, AK Tirol (domenico.rief@ak-tirol.com) 

 +++ AKTUELLE VERANSTALTUNGEN +++ 
 
Wirtschaftsstandort China: Was müssen BetriebsrätInnen darüber wissen? 
Seminar und Podiumsdiskussion mit Gerd Kaminski (Universität Wien), Sabine Vogler (Amnesty Internatio-
nal), Waltraud Urban (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche), Monika Kemperle (ÖGB) 
 
Zeit: Donnerstag, 10. Mai 2007, 14.00 bis 20.00 Uhr 
Ort: Karl-Weigl-Bildungshaus der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Brühler Straße 73, 
        2340 Mödling 
 
Anmeldung bis 4. Mai 2007 unter: 
Fax: 02236/446 41-296  
oder E-Mail: brigitte.daumen@akwien.at  oder herbert.eckhart@oegb.at
Aktuelles Programm unter: http://wien.arbeiterkammer.at/pictures/d53/China_2007.pdf
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GLOBALISIERUNGSGEWINNER ÖSTERREICH? ZU DEN SCHATTENSEITEN 
DES EXPORTBOOMS 

In Österreichs Wirtschaft herrscht eitel Wonne. Angesichts von Exportboom und Expansionserfolgen öster-
reichischer Unternehmen in den MOEL-Ländern heißt es allerorten: Österreich ist ein Gewinner der Globali-
sierung. Ein genauerer Blick auf die Fakten zeigt jedoch: vom Internationalisierungsboom profitieren die Be-
zieher von Gewinn- und Vermögenseinkommen, die Masse der Lohnempfänger hat wenig Grund zur Freude. 

Von Werner Raza, AK Wien (werner.raza@akwien.at) 
 
Drastische Exportausweitung 
Österreich hat im Jahr 2006 einen 
Leistungsbilanzüberschuss von 3,2% 
des BIP erzielt. 1999 hatte die Leis-
tungsbilanz noch ein Defizit im selben 
Ausmaß ausgewiesen. Der Anteil des 
Exports am BIP ist von 1990 bis 2006 
von 25% auf 42% gestiegen. Nimmt 
man den Export von Dienstleistungen 
dazu, so wurde 2006 bereits deutlich 
mehr als die Hälfte der gesamten 
Produktion in alle Welt ausgeführt.  
 
Boomende Exporte bringen mehr 
Wirtschaftswachstum, das heißt wie-
derum mehr Jobs, auch wenn wie 
eine neue AK-Studie nachweist, die 
pro Einheit Exportproduktion geschaf-
fene Wertschöpfung und Beschäfti-
gung abnimmt.1  Also: alles bestens, 
das Mantra „Geht’s der Wirtschaft 
gut, geht’s uns allen gut“ scheint ja 
doch zu stimmen. Stellen sich nur 
zwei Fragen, die in der herrschenden 
Euphorie gerne ausgeblendet wer-
den: Erstens, worauf gründet sich der 
Exportboom, und zweitens profitieren 
wirklich alle davon? 

Lohnstückkosten stark gesunken 
Gleich vorweg: Ostöffnung, EU-
Beitritt, historische Affinitäten Öster-
reichs zu den MOEL haben sicher 
neue Möglichkeiten eröffnet, sie kön-
nen den Exportboom aber nicht wirk-
lich erklären. Der wichtigste Grund 
heißt schlicht und einfach: Lohnzu-
rückhaltung. Worauf gründet sich 
diese Behauptung? Die Wettbe-
werbssituation einer Volkswirtschaft 
hängt maßgeblich von zwei Faktoren 
ab: dem Produktivitätswachstum und 
der Lohnkostenentwicklung. Die wich-
tigste Maßzahl, die darüber Auskunft 
gibt, sind die Lohnstückkosten. Diese 
sind in Österreich laut OECD im Ver-
gleich zu allen anderen Industriestaa-
ten dramatisch gesunken: 2007 lagen 

sie um 22% tiefer als 1995. Zum Ver-
gleich: nur in den beiden von einer 
tiefen Wirtschaftskrise geschüttelten 
Ländern Japan und Finnland gingen 
sie noch stärker zurück, in unseren 
Haupthandelspartnern hingegen sind 
die Lohnstückkosten zum Teil erheb-
lich gestiegen (Italien, UK) oder unge-
fähr gleich geblieben (USA). In den 
mittel- und osteuropäischen Neuen 
Mitgliedsstaaten der EU sind sie ent-
weder stark gewachsen (Tschechien: 
+57%, Slowakei:+40%) oder gering-
fügig gesunken (Polen, Ungarn). 
Heraussticht auch Deutschland, des-
sen Lohnstückkosten um 18% gefal-
len sind, und ganz ähnlich wie im 
österreichischen Fall erklären, warum 
Deutschland seit Jahren Exportwelt-
meister ist. Diese Zahlen verdeutli-
chen: Österreich hat im Verhältnis zu 
seinen Haupthandelspartnern massiv 
an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. 
Verantwortlich dafür ist die Stagnati-
on der Löhne und Gehälter bei 
gleichzeitig anhaltendem Produktivi-
tätswachstum.   

Höhere Gewinne = mehr Investitio-
nen? 
Sinken die Lohnkosten für die Unter-
nehmen, bekommen auch die Arbeit-
nehmer weniger Geld in die Tasche. 
Das vermindert wiederum die Mas-
senkaufkraft und damit das Wirt-
schaftswachstum. Aber, so könnte 
man argumentieren, die gestiegenen 
Gewinne schlagen sich doch in höhe-
ren Investitionen der Unternehmen 
wieder, und die sorgen für mehr 
Wachstum. Die Antwort darauf lautet: 
leider nein, das ist nicht in hinrei-
chendem Ausmaß der Fall. Die ge-
samtwirtschaftliche Investitionsquote 
ist seit 1990 leicht rückläufig, sie sank 
um durchschnittlich einen Prozent-
punkt auf 22% in den Jahren seit 
2000. Die für das langfristige Wachs-

tumspotenzial wichtigen Ausgaben 
des Unternehmenssektors für For-
schung und Entwicklung (F&E) sind 
in den letzten 15 Jahren zwar gestie-
gen. Dabei hat sich die Spezialisie-
rung auf die für das Wachstumspo-
tenzial nicht entscheidenden mittleren 
Technologiesegmente aber verfestigt. 
Der Rückstand gegenüber den skan-
dinavischen Ländern in den Hoch-
technologiebereichen konnte nicht 
wettgemacht werden. Die diesbezüg-
lichen F&E Ausgaben der österreichi-
schen Unternehmen sind sogar ge-
sunken.  

Fazit: Chance nicht genützt!  
Die aus dem Exportboom lukrierten 
Rekorderlöse, welche von den öster-
reichischen ArbeitnehmerInnen unter 
Inkaufnahme von Lohnverzicht, Ar-
beitsflexibilisierung und Sozialabbau 
erst ermöglicht wurden, haben sich 
Unternehmer, Aktionäre und Manager 
überwiegend in die eigene Tasche 
gesteckt bzw. auf den Finanzmärkten 
veranlagt. Zudem konnte der Unter-
nehmenssektor eine erhebliche Steu-
erentlastung durchsetzen. Von den 
sprudelnden Gewinnen ist damit viel 
zu wenig in Forschung und Entwick-
lung, in die Aus- und Fortbildung der 
ArbeitnehmerInnen oder vermittelt 
über Steuerabgaben in den Ausbau 
der Infrastruktur, des Bildungssys-
tems oder von dringend benötigten 
Kinderbetreuungsplätzen geflossen. 
Wer wirklich eine nachhaltige Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der 
österreichischen Wirtschaft erreichen 
möchte, sollte darüber reden, und 
nicht permanent die Gewerkschaften 
zu Lohnverzicht auffordern. ♦ 

Anmerkungen: 
1 Spezialisierungsmuster und Wertschöpfungs-
intensität der österreichischen Exportwirtschaft, 
Studie gefördert von der AK-Wien, 2007 
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BILATERALE EU-HANDELSPOLITIK: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG ERNST 
GEMEINT? 

Am 23. April hat der Rat die Aufnahme von Verhandlungen für die neuen bilateralen Freihandelsabkommen 
mit den ASEAN-Staaten, Indien, Korea, dem Andenpakt und den zentralamerikanischen Staaten beschlossen. 
Obwohl sich Handelskommissar Mandelson und sogar Kommissionspräsident Barroso für die Integration 
von Sozialnormen in die Freihandelsabkommen medial stark gemacht haben, werden sie in den Ratsschluss-
folgerungen nicht einmal erwähnt.  

Von Éva Dessewffy, AK Wien (eva.dessewffy@akwien.at) 
 
Die Kommission hat im Oktober let-
zen Jahres mit ihrer Mitteilung „Glo-
bal Europe - Competing in the World“ 

eine neue Handelsstrategie einge-
schlagen. Die entsprechenden Ver-
handlungsmandate wurden am 23. 
April vom Rat verabschiedet. Laut 
Plan sollen die Verhandlungen im 
Frühjahr aufgenommen werden und 
mit den asiatischen Ländern  nicht 
länger als zwei und mit Zentralameri-
ka und dem Andenpakt nicht länger 
als drei Jahre dauern. Die Auswahl-
kriterien für den Kreis der Handels-
partner bilden deren wirtschaftliches 
Potenzial (Größe und Wachstum) 
und das Ausmaß bestehender Han-
delsbarrieren gegenüber der EU. 
Dementsprechend wurden die auf-
strebenden ASEAN-Staaten1, Indien 
und Südkorea sowie die Andenge-
meinschaft und Zentralamerika2 als 
zukünftige Partnerstaaten ausge-
wählt.  

Zielsetzungen in den Ratsschluss-
folgerungen 
Der Inhalt der Ratsschlussfolgerun-
gen ist überschaubar: Erstens, die 
EU hält an den WTO-Verhandlungen 
als erste Priorität in ihrer Handelspo-
litik fest; Zusätzlich will sie  über be-
stehende Abkommen mit den Part-
nerländern hinausgehen und den 
Weg für zukünftige bilaterale Ab-
kommen ebnen. Zweites Ziel ist es, 
die Wettbewerbsfähigkeit und das 
Wachstum (von Beschäftigung ist 
hier keine Rede mehr) der EU mittels 
Liberalisierung des Handels mit Wa-
ren, Dienstleistungen und Investitio-
nen sowie durch Beseitigung von 
Handelsbeschränkungen zu verbes-
sern. Drittens wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass der Rat den 
wirtschaftlichen, insbesondere den 
auf das Marktpotenzial und die Han-

delsbarrieren in den Partnerländern 
abzielenden Zugang unterstützt. Die 
Abkommen sollen so schell wie mög-
lich abgeschlossen werden, um die 
externe Wettbewerbsfähigkeit der 
Europäischen Industrie auf diesen 
wichtigen Märkten zu stärkten.  
 
Die Schlussfolgerungen des Rates 
enthalten keine Erwähnung des ge-
priesenen neuen Nachhaltigkeitsan-
satzes in den zukünftigen Freihan-
delsabkommen. Das lässt den tat-
sächlichen Stellenwert dieses The-
mas während der Verhandlungen 
erahnen.  
 
Schon im Zuge der Diskussionen der 
von der Kommission3 vorgelegten 
Verhandlungsmandate fragte man 
sich weshalb zB Österreich den 
Kommissionsvorschlag zur nachhal-
tigen Entwicklung (Soziales und 
Umweltschutz) nicht unterstützte. 
Das Bremsen im Zusammenhang mit 
Fragen zu Handel und Sozialem bzw 
Umwelt liegt schon lange nicht mehr 
ausschließlich an der Kommission, 
wie uns in Wien häufig weisgemacht 
wird. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit beteuert seit 
Jahren, dass es sich - alleine gegen 
die gesamte Gemeinschaft - für So-
zial- und Umweltnormen in Freihan-
delsabkommen einsetzen würde.  
Die Kommission scheint so manche 
Mitgliedstaaten in Fragen der Ver-
bindung zwischen sozialen bzw öko-
logischen Mindeststandards und 
Handelsabkommen links zu überho-
len. 

Eckpfeiler der neuen Freihandels-
abkommen 
Dem neuen Typus von bilateralen 
Abkommen werden im Wesentlichen 
zwei Ziele zu Grunde gelegt: Einer-

seits soll im Wege progressiver und 
auf Gegenseitigkeit beruhender Libe-
ralisierung über WTO-
Verpflichtungen hinausgegangen 
werden. So soll der Marktzugang für 
den europäischen Waren- und 
Dienstleistungshandel sowie für In-
vestitionen und das öffentliche Be-
schaffungswesen zu ausgewählten 
Märkten verbessert werden.  Vor 
dem Hintergrund  relativ niedriger 
europäischer Zölle (außer im land-
wirtschaftlichen Bereich und Textilien 
und Bekleidung) gewinnen nichttari-
färe Handelshemmnisse wie techni-
sche Einfuhrregelungen verschie-
denster Art (zB Sanitäre und Phyto-
sanitäre Bestimmungen in der Land-
wirtschaft) an Bedeutung. In den 
zukünftigen Freihandelsabkommen 
soll auch der Schutz geistiger Eigen-
tumsrechte verstärkt werden, damit 
Verletzungen von Urheberrechten 
und die Produktion sowie der Handel 
mit gefälschten Waren eingedämmt 
werden.  
 
Andererseits sollte der nachhaltigen 
Entwicklung ein wichtiger Platz ein-
geräumt werden. Verbesserter Um-
weltschutz und menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen (Decent work) 
werden als Ziele der neuen Handels-
abkommen angeführt, welche durch 
die „Förderung der Einhaltung“ inter-
nationaler Umwelt- und Sozialstan-
dards erreicht werden sollen.  

Fazit  
Die neue Handelsstrategie mit ihrem 
verstärkten Einsatz von bilateralen 
Freihandelsabkommen ist die Ant-
wort auf den Druck der Wirtschaft 
und orientiert sich daher primär an 
Außenhandelsinteressen der europä-
ischen Unternehmen. Das zeigt sich 
nicht nur an den Ratsschlussfolge-
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rungen sondern auch an der von der 
EU-Kommission durchgeführten 
Konsultation der Zivilgesellschaft: 
Der weitaus überwiegende Teil der 
Fragen richtet sich direkt an die Un-
ternehmensseite. Sozial- und Um-
weltstandards werden nur in Bezug 
auf die  diesbezüglichen Erfahrungen 
der Unternehmen abgefragt. Aber 
auch die Schwerpunkte Investitionen 
und Öffentliches Beschaffungswesen 
zeigen, wie gut sich die Unterneh-
men durchgesetzt haben. Beide 
Themen wurden bereits vor vier Jah-
ren von der WTO-Agenda abgesetzt 
und sollen in den bilateralen Ab-
kommen wieder belebt werden. Mit 

dem Bestehen auf Reziprozität bei 
ihren Forderungen nach Abbau sämt-
licher Handelshemmnisse gegenüber 
Entwicklungsländern, fährt die EU 
einen wesentlich aggressiveren 
Marktöffnungskurs als bisher. Die 
Förderung nachhaltiger Entwicklung 
wird im Bereich der Sozialnormen 
aufgewertet, während die Umwelt-
normen zwar erwähnt, aber nicht 
konkretisiert werden. Entscheidend 
ist schließlich, welche konkreten 
Bestimmungen das angestrebte So-
zialkapitel in den Freihandelsab-
kommen enthalten wird. Sind die 
Abkommen einmal in Kraft, werden 
Kontrolle und Verbindlichkeitsgrad 

der Bestimmungen für eine nachhal-
tige Entwicklung Ausschlag gebend 
sein.♦  

Anmerkungen: 
1 ASEAN: Brunei, Indonesien, Kambodscha, 
Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Thai-
land, Singapur, Vietnam. 
2 Andengemeinschaft: Bolivien, Ecuador, 
Kolumbien, Peru; Zentralamerika: Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Panama. 
3 Laut eines Kommissionsbeamten der Gene-
raldirektion Beschäftigung, der bemerkte, dass 
Österreich als einziges EU-15 Land seine Vor-
schläge im Art 133-Ausschuss zum Passus 
der Nachhaltigen Entwicklung nicht unterstütz-
te.  

 
+++ AKTUELLE PUBLIKATIONEN +++ 
 
Functional Income Distribution and Aggregate Demand in the Euro-area (Autor: Engelbert Stock-
hammer, Wirtschaftsuniversität Wien), Studie im Auftrag der AK Wien, 2007 
Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Änderungen in der Einkommensverteilung und dem Wirt-
schaftswachstum für die Mitgliedsstaaten der Währungsunion. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, inwie-
weit die Lohnzurückhaltung der vergangenen Jahre zu Wachstumseinbußen für den Euroraum geführt hat. Mithilfe 
eines ökonometrischen Modells wird der negative Wachstumseffekt einer Einkommensumverteilung von einem 
Prozent der Lohnquote zugunsten der Gewinneinkommen auf rund 0,2% p.a. geschätzt. Die Studie betont die Not-
wendigkeit einer stärkeren Lohnkoordination zwischen den EU-Mitgliedsstaaten um das Wachstumspotenzial des 
Euroraums besser ausschöpfen zu können und gibt hierzu eine Reihe von Empfehlungen. 
 
Download unter: http://www.akeu.at/pictures/d52/Studie_Fassung_Euroraum_Stockhammer_DE.pdf
Kostenlose Bestellungen bitte an: vera.ableidinger@akwien.at
 
Spezialisierungsmuster und Wertschöpfungsintensität der österreichischen Exportwirtschaft (Au-
tor: Nikolaus Bayerl, Wirtschaftsuniversität Wien), Studie gefördert von der AK Wien, 2007 
Die Studie untersucht die Effekte der starken Zunahme der Außenhandelsverflechtung der österreichischen Wirt-
schaft auf Wertschöpfung und Beschäftigung im Inland. Dazu werden insbesondere die folgenden Fragen unter-
sucht: (i) Führte die Internationalisierung zu einer Vertiefung der Wertschöpfungsintensität der österreichischen 
Exportwirtschaft? (ii) Welche Veränderungen beim Spezialisierungsmuster der Exporte lassen sich für Österreich 
finden?, (iii) Welche Effekte hatten die festgestellten Veränderungen beim Spezialisierungsmuster und der Exportin-
tensität auf das Beschäftigungsniveau in der österreichischen Exportwirtschaft?, (iv) Welche Bedeutung hat die 
Zunahme der Importkonkurrenz für die österreichische Wirtschaft? Die Untersuchung dieser Fragen wurde mit der 
Methode der Input-Output Analyse für den Zeitraum 1995-2002 durchgeführt. 
 
Download der Zusammenfassung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/pictures/d53/Studie_Bayerl.pdf
 
 
Grundlagen eines Europäischen Sozialmodells aus Arbeitnehmerperspektive (Herausgeber: Ri-
chard Leutner), ÖGB-Verlag, Wien 2007 
Eine Reihe bekannter AutorInnen nimmt in diesem Buch eine Standortbestimmung Europas - vor allem in wirt-
schaftlicher und sozialer Hinsicht - vor und kommt zu dem Schluss, dass das Modell Europa eine Antwort auf die 
Globalisierung sein kann. Die Politik in Europa muss dazu aber geändert werden. Wenn das Vertrauen in Europa 
wachsen soll, ist nicht zuletzt die soziale Vertiefung Europas notwendig. Mit Beiträgen von Karl Aiginger, Günther 
Chaloupek, Thomas Delapina, Renate Kamleithner, Evelyn Regner, Oliver Röpke, Agnes Streissler, Franz Traxler. 

Bestellungen unter: www.oegbverlag.at
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